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RS UVS Kärnten 1993/04/01 KUVS-
682/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.1993

Rechtssatz

Die Anfrage..." der hieamtigen Behörde schriftlich oder telegraphisch mitzuteilen, wem er die Verwendung dieses

Fahrzeuges zum damaligen Zeitpunkt überlassen habe bzw ob er selbst der Lenker gewesen sei"... ist keine

gesetzmäßige Anfrage an den Zulassungsbesitzer gemäß § 103 Abs 2 KFG, so daß eine Nichtbeantwortung einer nicht

gesetzeskonformen Au8orderung nicht als Verletzung der gesetzlichen Auskunftsp9icht anzusehen ist (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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